
Geschäftsordnung der FFW Bichl e.V. gem. § 9 Abs. 3 
 
Zu § 6 : Mitgliedsbeiträge 
 

1.) aktive Mitglieder: beitragsfrei 
2.) passive Mitglieder mit mehr als 25 Jahren aktiver Dienstzeit: beitragsfrei 
3.) Ehrenmitglieder: beitragsfrei 
4.) Passive Mitglieder mit weniger als 25 Jahren aktiver Dienstzeit:  8 Euro 
5.) Fördernde Mitglieder: 20 Euro 

 
Zu § 14: Ehrungen 
 
      - Aktive Dienstzeiten 

                         für 20 Jahre aktiven Dienst = ½ Ltr. Bierkrug mit Zinndeckel und Gravur 
                         für 25 Jahre aktiven Dienst = Silbernes Verdienstkreuz durch Landkreisführung 
                         für 30 Jahre aktiven Dienst = Maßkrug mit Zinndeckel und Gravur 
                         für 35 Jahre aktiven Dienst = Geschenkkorb im Wert von 50 Euro   
                         für 40 Jahre aktiven Dienst = Goldenes Verdienstkreuz durch Landkreisführung           

              Die  Berechnung der aktiven Dienstzeit bezieht sich auf das gerundete Eintritts-  
              jahr. Nicht auf das genaue Eintrittsdatum!                                                                   

                         z.B.   1970 – 1990  =  20 Jahre 
 

- Ehrenmitglieder                 
                         Bei der Ernennung zum Ehrenvorstand, Ehrenkommandant oder Ehrenmitglied                

              wird als Dank und Würdigung ein Weinkrug mit Aufschrift und 6 Bechern über-      
              reicht. 

 
- Geburtstage 

                             Gratuliert wird bei: 65, 70, 75, 80, 85, 90, usw. 
 
                          Ehrenmitglieder u.                                  = Großer Geschenkkorb ca. EUR 75,-- 
                          Passive Mitglieder 
                          „beitragsfrei = 25 Jahre aktiven Dienst“ = Mittlerer Geschenkkorb ca. EUR 40,-- 
                          Passive Mitglieder                                  = Kleiner Geschenkkorb ca. EUR 25,-- 
 
         Beerdigungen 
 
                          Bei allen aktiven Feuerwehrmännern, Ehrenmitgliedern, Kommandanten a.D. und 
                          amtierenden 1. Bgm. wird ein Kranz am Grab niedergelegt. Die Standarte mit  
                          Begleiter rückt in Uniform aus. 
                          Bei allen übrigen Funktionsträgern z. B. Altbürgermeister, ehem. Vorstände,  
                          Schriftführern oder Kassierern, usw. entscheidet die Vorstandschaft. 

 
 
                           Matthias Poschenrieder, 1. Vorstand, 21.03.2024 


